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Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 

Betreff 

Planungsaufnahme zur Erneuerung und Erweiterung der OGS-Küche der GGS Martinusstr. 28, 
50765 Köln-Esch 
 
Planungsbeschluss 

Beschlussorgan 

Ausschuss Schule und Weiterbildung 

Gremium Datum 

 

Aufgrund der Dringlichkeit der Maßnahme im Rahmen des bestehenden Schulbaunotstandes 
beschließt der Ausschuss Schule und Weiterbildung vorbehaltlich eines positiven Votums der 
Bezirksvertretung Chorweiler. 

 

Beschluss: 

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung beschließt die Planungsaufnahme (bis einschließlich 
Leistungsphase 3 HOAI) zur Erneuerung und Erweiterung der OGS-Küche der GGS Martinusstr. 28, 
50765 Köln-Esch. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Planung und Kostenermittlung aufzunehmen und voranzutreiben. 
 
Der Planung ist die in der Anlage aufgeführte Raumliste zu Grunde zu legen (Anlage 1). 
Entwurfs- und konstruktionsbedingte Abweichungen sind zulässig. 
 
Die Planungskosten bis einschließlich Leistungsphase 3 HOAI belaufen sich nach vorläufiger Kosten-
schätzung auf rund 180.000 € (Anlage 2). Die Finanzierung der voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 
ergebniswirksam werdenden Planungskosten erfolgt aus veranschlagten Mitteln im Teilergebnisplan 
0301, Schulträgeraufgaben. 
 
 

Bezirksvertretung 6 (Chorweiler) 04.03.2021 

Ausschuss Schule und Weiterbildung 01.03.2021 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 Nein 

 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme  180.000 € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       

a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

c) bilanzielle Abschreibungen     € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       

a) Erträge          € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       

a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer        

 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 

 
  Nein    

  Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)  

  Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)  

Durch die reine Planung eines Küchenumbaus ergeben sich keine Auswirkungen auf das Klima. Mit 
dem Planungsbeschluss wird allerdings ein Grundstein gelegt für eine Planung, die eine Errichtung 
einer funktionsfähigen Mensaküche mit Klimaauswirkungen zur Folge haben wird. 
 
 

Begründung: 

Aufgrund der stetig steigenden OGS-Schülerzahl ist die derzeitige Küchensituation an der Konrad-
Adenauer-Grundschule unzureichend. Aktuell besuchen die Schule 291 Schülerinnen und Schüler, 
davon nehmen 200 Kinder am Mittagessen der OGS teil. Die bestehende OGS-Küche in Trakt B des 
Schulgebäudes entspricht nicht mehr dem gültigen Standard und kann in den jetzigen Räumen im 
Untergeschoss nicht erweitert werden, so dass eine Erneuerung mit Verlagerung der OGS-Küche 
innerhalb des Gebäudes erforderlich ist. Eine Mahlzeitenzubereitung für 200 Essensteilnehmer wird 
zurzeit nur durch eine zusätzliche Reaktivierung der alten OGS-Küche in Trakt A sichergestellt. Die 
Küchensituation muss verbessert bzw. eine ausreichend große Küche an anderer Stelle in Trakt B 
des Schulgebäudes neu geplant werden.  
 
Die Projektumsetzung und der Mittelabfluss sind nur unter Bereitstellung entsprechender Personal-
ressourcen realisierbar. 

Die Vorgaben zur Haushaltsbewirtschaftung im Rahmen der Corona-Krise gemäß Schreiben von 
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II/20/202 vom 25.03.2020 wurden geprüft und beachtet. 

Durch die Erneuerung der OGS-Küche wird die gesetzliche Bereitstellungspflicht von Schulanlagen, 
Gebäuden, Einrichtungen und Lehrmitteln gemäß § 79 Schulgesetz NRW durch den Schulträger er-
füllt. 

 

Finanzierung: 

Die Planungskosten bis einschließlich Leistungsphase 3 HOAI belaufen sich nach vorläufiger Kosten-
schätzung auf rund 180.000 € (Anlage 2). Die Finanzierung der voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 
ergebniswirksam werdenden Planungskosten erfolgt aus veranschlagten Mitteln im Teilergebnisplan 
0301, Schulträgeraufgaben, in Teilplanzeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. 

 

Weiterer Ablauf:  

Nach Abschluss der Leistungsphase 3 HOAI wird das Ergebnis der Planung dem zuständigen Rats-
gremium vorgelegt. Inhalt dieser Beschlussvorlage wird die Mittelfreigabe auf Grundlage der Kosten-
berechnung nach der Leistungsphase 3 HOAI inklusive der Einrichtungskosten sowie der Baube-
schluss sein. 
 
Der Planungsauftrag wird von der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln angenommen. Aufgrund bereits 
zahlreicher vorhandener Planungs- und Bauaufträge wird darauf hingewiesen, dass eine Bearbeitung 
und Umsetzung in den kommenden 5 Jahren durch die Gebäudewirtschaft nicht garantiert werden 
kann. 

 

Anlagen: 

Anlage 1 Raumliste 
Anlage 2 Planungskosten 
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